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An den
Vorsitzenden der Innenministerkonferenz
Holger Stahlknecht und
die Innenminister und -senatoren des Bundes
und der Länder
Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz
c/o Bundesrat
11055 Berlin

Per e-mail-imk@bundesrat.de

208. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister
und –senatoren der Länder vom 06. bis 08. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Innenminister und -senatoren der Länder,
sehr geehrter Herr Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat,

der Deutsche Caritasverband und die Diakonie Deutschland können auf
einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich der Flüchtlingsarbeit
zurückgreifen. Seit vielen Jahren haben sie bundesweit mit mehreren
hundert Migrationsfachdiensten und weiteren spezialisierten Einrichtungen
täglich umfassende Einblicke in die Praxis von Aufnahmeeinrichtungen und
Flüchtlingsunterkünften. Wir nehmen die Konferenz der Innenminister und
-senatoren der Länder zum Anlass, Ihnen unsere Bedenken über die
derzeitige Entwicklung der Aufnahme und Unterbringung von
Schutzsuchenden in zentralen Einrichtungen, insbesondere die Planung
sog. AnKER-Zentren zu übermitteln. Wir bitten Sie, die folgenden Hinweise
im Rahmen Ihrer Beratungen und Beschlussfassungen zu berücksichtigen.

Im Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 haben sich CDU, CSU und SPD
verständigt, sog. AnKER-Einrichtungen zu schaffen. Dort sollen sowohl
Asylverfahren durchgeführt als auch Abschiebungen eingeleitet werden.
Eine Verteilung von Personen ohne schon bestehendes Aufenthaltsrecht
auf die Kommunen soll vermieden werden. Die Aufenthaltsdauer soll daher
grundsätzlich bis zu sechs bzw. 18 Monate betragen, für einige
Personengruppen ist jedoch eine unbefristete Unterbringung vorgesehen.
Auch unbegleitete Minderjährige sollen zwecks Altersfestsetzung zunächst
AnKER-Zentren zugewiesen werden. Der Koalitionsvertrag sieht auch eine
Gewährleistung einer flächendeckenden Asylverfahrensberatung in
AnKER-Zentren vor.
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Längerfristige Unterbringung in großen Aufnahmeeinrichtungen wie in möglichen
„AnKER-Zentren“ birgt die Gefahr von Rechtsverletzungen, führt zu Konflikten und
sozialer Spaltung

Das Konzept der AnKER-Zentren dient in erheblichem Maß der Sicherstellung der Ausreise bzw.
Rückkehr abgelehnter Schutzsuchender, worunter auch diejenigen leiden werden, die nach
deutschem, europäischem und internationalem Recht einen Anspruch auf Schutz in Deutschland
haben oder – obwohl ihr Asylantrag abgelehnt wurde – aus anderen tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen weder freiwillig ausreisen noch abgeschoben werden können. Dabei handelt
es sich um die weit überwiegende Mehrzahl der Schutzsuchenden. Die gemeinsame
Unterbringung von Menschen, die teilweise psychisch hoch belastet sind, schreckliche
Erlebnisse zu verarbeiten haben und sich auf ihr Asylverfahren konzentrieren wollen, und
Personen, die in Angst vor ihrer Abschiebung leben, führt zu erheblichen Problemen.

Allein aufgrund der Zahl der untergebrachten, ausreisepflichtigen Personen werden
Abschiebungen zum Alltag gehören. Das Erleben von Abschiebungen mit polizeilichen
Maßnahmen kann insbesondere für traumatisierte Menschen, vor allem Kinder, irreversible
Folgen haben. Daher ist die in den AnKER-Zentren geplante Zusammenführung von
Flüchtlingsaufnahme und Abschiebung abzulehnen.

Die Aufnahme von Asylsuchenden muss schutzorientiert ausgerichtet sein. Dafür ist die konkrete
Ausgestaltung der Unterbringung entscheidend. Die in der Praxis der Bundesländer und die mit
dem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht zum Teil bereits eingeleitete sowie
durch das AnKER-Konzept intendierte Neuausrichtung bei der Unterbringung von (abgelehnten)
Asylbewerbern begegnet daher erheblichen Bedenken.

Dabei sind aus unserer Sicht insbesondere folgende Aspekte zu bedenken:

- Die Dauer der Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen sollte möglichst kurz sein

Aufnahmeeinrichtungen – darunter die momentan diskutierten Standorte für AnKER-
Einrichtungen – sind nicht auf einen längeren Aufenthalt ausgerichtet, was sich etwa an der
dichten Belegung von Zimmern, fehlender Privatsphäre und oft auch fehlender Achtung der
Intimsphäre zeigt. Auch gibt es bislang keine verbindlichen Schutzkonzepte. Während der
Dauer der Unterbringung ist soziale Teilhabe rechtlich und praktisch unmöglich. Insbesondere
die Rechte und Belange von Kindern und anderen Personen mit besonderem Schutzbedarf
können nicht adäquat berücksichtigt werden. Es ist absehbar, dass der längerfristige
Aufenthalt in AnKER-ähnlichen Einrichtungen zu erheblichem Konfliktpotenzial führen wird.
Für Asylsuchende sollte die Wohnpflicht in Aufnahmeeinrichtungen daher wieder auf maximal
3 Monate begrenzt werden. Auch die Aufenthaltsdauer in Einrichtungen für ausreisepflichtige
Menschen, deren Abschiebung ausgesetzt ist, ist eng zu begrenzen.
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- Die Anzahl der untergebrachten Personen sollte möglichst klein sein

Unterkünfte für viele hundert Personen auf vergleichsweise engem Raum sind problematisch:
Der Stress aufgrund der unklaren Lebensperspektive und psychischen Belastungen heizt
Konflikte an. Dies deckt sich mit Erfahrungen der Sicherheitsbehörden. Unter Gewaltvorfällen
leiden in erster Linie die Bewohner/-innen von Flüchtlingsunterkünften, aber auch
Mitarbeitende, Anwohner/-innen und Polizist/-innen. Die Bewohnerzahl ist daher aus Sicht
von Caritas und Diakonie zu begrenzen. Die diskutierten Zahlen von 1.000  1.500
Bewohner/-innen sind deutlich zu hoch und beinhalten erheblichen sozialen Sprengstoff.

- Die besonderen Bedarfe von Flüchtlingen sind zu berücksichtigen

Entsprechend der Aufnahmerichtlinie der Europäischen Union ist festzustellen, welche
besonderen Bedarfe von Schutzsuchenden vorliegen. Eine entsprechende Versorgung ist
sicherzustellen. Schon in bisherigen Aufnahmeeinrichtungen, insbesondere auch in den
Einrichtungen, die Vorbild für die AnKER-Zentren sein sollen, ist dies regelmäßig nicht der
Fall und führt zu Rechtsverletzungen. Insbesondere können in diesen Einrichtungen die
besonderen Bedarfe von unbegleiteten Minderjährigen nicht berücksichtigt werden. Für sie
wurde erst im Jahr 2015 ein Verfahren für die Altersfestsetzung und bundesweite Verteilung
etabliert. Aus Sicht von Diakonie und Caritas ist die Zuweisung von unbegleiteten
Minderjährigen in AnKER-Zentren, um dort die Altersfestsetzung durchzuführen, nicht
akzeptabel. Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe muss gelten, das Kindeswohl muss
gesichert sein.

- Einrichtungen zur Unterbringung müssen sich in Gemeinwesen einfügen

Große, abgelegene Gemeinschaftsunterkünfte stehen gesellschaftlicher Teilhabe entgegen,
da keine entsprechende Aufnahmestruktur vorhanden ist. Je stärker sich Einrichtungen in
das Gemeinwesen einfügen, desto höher ist die Akzeptanz und Unterstützungsbereitschaft
der ansässigen Wohnbevölkerung. Aus integrationspolitischer Perspektive ist eine schnelle
dezentrale Unterbringung sinnvoll. Zugangsbeschränkungen für Besucher/-innen und
freiwillig Engagierte und Mitarbeitende von Migrationsfachdiensten in den Einrichtungen
blockieren konkrete Hilfen.

Für Schutzsuchende wie auch hier lebende Menschen sind frühzeitige Kontakte elementar.
Der Kontakt zur Wohnbevölkerung und der frühzeitige Zugang zu Kita, Schule, Ausbildung,
Arbeit und zum Erwerb der deutschen Sprache schaffen integrationsfördernde Umstände,
wirken aber vor allem auch gegenseitigen Vorbehalten entgegen. Versäumnisse aufgrund der
Unterbringung müssen später bei der Integration mühsam aufgeholt werden. Günstige
Integrationsvoraussetzungen sollten gefördert werden – auch unabhängig von einer
pauschalen Bleibeperspektive (aufgrund der Nationalität), die oft der individuellen nicht
entspricht. Qualifikationen, zum Beispiel der Erwerb der deutschen Sprache, können auch bei
einer Rückkehr gewinnbringend eingesetzt werden.
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- Asylverfahren sollten durch unabhängige Rechtsberatung und -vertretung  unterstützt
werden

Asylsuchende verfügen zumeist nicht über die notwendigen Informationen, um ihr Recht auf
Schutz im Asylverfahren geltend machen zu können. Unabhängige Beratungsstrukturen
bestehen nicht bzw. bei weitem nicht in ausreichendem Maße.

Asylverfahren müssen schnell, umfassend und rechtssicher bearbeitet werden. Hierzu kann
eine behördenunabhängige und flächendeckende Asylverfahrensberatung nach Maßgabe
des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wie sie auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, einen
wesentlichen Beitrag leisten. Dies bestätigte auch das im vergangenen Jahr gemeinsam mit
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchgeführte und evaluierte Pilotprojekt.
Dieses Angebot führt nicht zu einer Verfahrensverzögerung, sondern durch die frühzeitige
Klärung verfahrensrelevanter Fragen vielmehr zu Effizienzsteigerungen. Ihre positiven
Wirkungen entfaltet die Verfahrensberatung auch durch den Aufbau von Vertrauen dadurch,
dass die Beratung entlang den Bedarfen der Ratsuchenden erfolgt. Dieses Vertrauen erhöht
auch die Akzeptanz der Beratung, wenn ein Asylantrag aussichtslos erscheint. Dies setzt
Unabhängigkeit voraus, die eine personelle, institutionelle und räumliche Trennung von
behördlichen Stellen erfordert. Weiterhin müssen ausreichende Zeitfenster für die Beratung
zur Verfügung stehen. Die unabhängige Asylverfahrensberatung muss unabhängig von der
Einrichtungsart jetzt zügig umgesetzt werden.

Erfahrungen zeigen leider, dass Rechtsanwält/-innen teilweise der Zugang zu
Aufnahmeeinrichtungen verwehrt wird. Ihr Zugang muss ungehindert möglich sein, um
rechtliche Beratung sicherzustellen.

Die bisher bekannten Planungen für AnKER-Zentren widersprechen nach Ansicht der Diakonie
Deutschland und des Deutschen Caritasverbandes diesen Grundsätzen einer
menschenrechtskonformen Flüchtlingspolitik. Wir bitten Sie, unsere Erfahrungen sowie die
daraus resultierenden Grundsätze und Bedenken in Ihren Diskussionen zu berücksichtigen, und
wünschen Ihnen gute Beratungen.

Berlin / Freiburg, den 28.05.2018

Maria Loheide

Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland

Eva Welskop-Deffaa

Vorstand Sozial- und Fachpolitik
Deutscher Caritasverband e.V.




